
Verhandlungsergebnisse über Eckpunkte vom 9. Februar 2009 
 
Was tritt wann in Kraft? 
 
Zeitlicher Überblick 
 
 
Jahr  Regelungen  Bemerkungen 
 
 
2010 

 
a) Einführung des TV-L zum 1.4.2010 bzw. 

Weiterführung des TV-L (für Lehrkräfte) 
auf der Basis der TV-L-Entgelttabelle 
2006, erhöht um 65 €. 

b) Den 2010 in den  TV-L übergeleitete Be-
schäftigten werden Urlaubsgeld und 
(Weihnachts-) Zuwendung gemäß BAT/ 
BAT-O gewährt. Lehrkräfte erhalten die 
Jahressonderzahlung gemäß § 20 TV-L. 

c) Die Wochenarbeitszeit bleibt bei 38,5 h 
(West) und 40 h (Ost). Die Pflichtstunden-
zahl der Lehrkräfte ändert sich nicht. 

 
• Es werden einheitliche Rege-

lung für alle Tarifbeschäftigten 
beim Land Berlin geschaffen, 
nur die Ost-West- Unterschie-
de bleiben (noch) bestehen. 

• Grundlage ist der TV-L. 
• Es gibt 2010 keine finanziellen 

Verbesserungen. 

 
2011 

 
a) Die Wochenarbeitszeit wird ab dem 

1.8.2011 einheitlich auf 39 h festgelegt 
(gilt nicht für Lehrkräfte). 

b) Für alle Beschäftigten wird im Jahr 2011 
die Jahressonderzahlung gemäß § 20  
TV-L (West) gewährt. 

c) Ab dem 1.8.2011 gelten die Regelungen 
des Tarifrechtskreises West - einschließ-
lich des erhöhten Kündigungsschutzes für 
langjährig Beschäftigte - auch im bisheri-
gen Tarifgebiet Ost. 

d) Am 1.8.2011 erfolgt eine Erhöhung des 
Bemessungssatzes auf 97 %. 

e) Die 2011 für den TV-L vereinbarte allge-
meine Entgelterhöhung wird ab dem 
1.10.2011 in Berlin wirksam. 

f) Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 
sowie Vergütungsgruppenzulagen, die 
gemäß BAT/BAT-O noch bis zum 
1.8.2011 erreicht worden wären, werden 
als Besitzstände im TV-L gewährt. 

g) Zum 31.12.2011 beantragt das Land Ber-
lin den Wiedereintritt in die Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL). 

 

 
• Alle Ost-West-Unterschiede 

werden aufgehoben, Basis 
sind die (besseren) Westrege-
lungen. 

• Es erfolgt eine durchschnittli-
che Einkommenserhöhung von 
mindestens 3,1 % ab August 
2011. Im Jahresmittel ent-
spricht dies einer Erhöhung um 
ca. 1,3%. Der TV-L-Tarif-
abschluss für 2011 verbessert 
gegebenenfalls ab Oktober 
das Ergebnis. 

• Das Land Berlin will wieder 
Mitglied der TdL werden. 

 
2012 

 
Der Tarifabschluss mit der TdL wird um 6 Mo-
nat verschoben auf Berlin übertragen (Basis 
97 %). 

 
Die Erhöhung aus dem Vorjahr auf 
97% Bemessungssatz wirkt selbst-
verständlich fort, sie entspricht im 
Jahresmittel allein ca. 2%. 
  

 
ab 
2013 

 
a) Im Jahr 2013 wird der TV-L-Abschluss mit 

3 Monaten Verschiebung auf Berlin über-
tragen. 2014 erfolgt der Übertragung zeit-

 
• Damit ist für jedes Jahr eine 

Tariferhöhung von mindestens 
2 % gesichert. 



gleich zum TV-L Abschluss. 
b) In den Jahren 2013 ,2014, 2015 erfolgt 

eine Anhebung des Bemessungssatzes 
um mindestens 0,5 Prozentpunkte. Sollte 
die Tariferhöhung im TV-L geringer als 1,5 
% sein, wird der Bemessungssatz um die 
Differenz zu 2 % angehoben. 
Beispiel: TV-L-Tariferhöhung 1,2 %, An-
hebung des Bemessungssatzes um 0,8 
Prozentpunkte. 

c) Spätestens zum 31.12.2017 sind 100 % 
der TV-L-Tabellen erreicht. 

 

 
• Kommt es im Bereich der TdL 

zu geringen Abschlüssen (was 
wir nicht hoffen), wird das Ni-
veau der TV-L-Tabelle vor 
2017 erreicht. 

 
Wei-
tere 
Rege-
lun-
gen 

 
a) Ab dem Erreichen der 100 % des Tabel-

lenentgeltes nach TV-L gilt in Berlin die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, die 
für die alten Bundesländer vereinbart ist. 
Gibt es keine einheitliche TV-L-Regelung, 
so gilt als Arbeitszeit die durchschnittliche 
Arbeitszeit der alten Bundesländer. 

b) Bis zum Eintritt des Landes Berlin in die 
TdL ( 31.12.2011) besteht auch hinsicht-
lich der Auseinandersetzungen mit der 
TdL Friedenspflicht. 

 

 
Die Gewerkschaften gehen 
davon aus, dass in den nächs-
ten Jahren im Bereich der TdL 
besonders die Arbeitszeit be-
trachtet wird, Absenkungen der 
Wochenarbeitszeiten werden 
von den Gewerkschaften an-
gestrebt. 

 
 
 

• Weitere Informationen unter www.gew-berlin.de/11429.htm 
 
• Das „Eckpunkte-Papier“ unter 

www.gew-berlin.de/documents_public/Eckpunkte_100209.pdf 


